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1. Konsulat-Wesen.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Kaufmann Julius von Engelbrechten
zum Vize-Konsul in Océs (Guatemala) zu ernennen geruht.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Kaufmann Jacob Schaeffer zum Vize-
Konsul in Carüpano (Venezuela) zu ernennen geruht.

Dem Vertreter des beurlaubten Kaiserlichen Gesandten in Teheran, Legalionssekretär Dr. von Kühl-
mann, ist auf Grund des §. 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Gesetzes
vom 6. Febiuar 1875 für das Gebiet von Persien und für die Dauer der Vertretung die Ermächtigung
erlheilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzgenossen, mit
Einschluß der unter deutschem Schutze lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten, Heirathen
und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Dem Vertreter des Kaiserlichen Konsuls in Tschifu, Dolmetscher Lange, ist auf Grund des§.1 des
Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 für den Amts-
bezink des Konsulats und für die Dauer der Vertretung die Ermächligung ertheilt worden, bürgerlich
gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzgenossen, mit Einschluß der unter deutschem
Schutze lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle von solchen
zu beurkunden.


